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1. Einleitung
Mit 1.1.2005 ist das Bundesgesetz über den 
Schutz der Tiere, BGBl. I Nr. 118/2004 idgF. 
in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz wurde die 
Rechtsstellung von Tierschutzombudsleuten (§ 
41 TSchG) geregelt. Der namensgebende Be-
griff Ombud ist abgeleitet von altnordisch umboð 
„Auftrag, Vollmacht“.

Gem. § 41 Abs. 6 TSchG hat die Tierschutzom-
budsfrau der Landesregierung über ihre Tätigkeit 
zu berichten und wird im Folgenden der 4. Tätig-
keitsbericht für das Jahr 2013 vorgelegt.

Das Bundesgesetz zur Durchführung unmittelbar 
anwendbarer unionsrechtlicher Bestimmungen auf 
dem Gebiet des Tierschutzes BGBl. I Nr. 47/2013 
überträgt den gemäß § 41 TSchG bestellten Tier-
schutzombudspersonen weitere Aufgaben.

Auch nach § 3 Abs. 1 Z 3 leg. cit. hat die Tier-
schutzombudsfrau der Landesregierung über ihre 
Tätigkeit zu berichten und wird in einem der 1. 
Tätigkeitsbericht für das Jahr 2013 vorgelegt.

2. Personalstand, Geschäftsstelle
Ziel des Bundesgesetzes über den Schutz der Tie-
re, BGBl. I Nr. 118/2004 idgF., im Folgenden nur 
mehr TSchG genannt, ist der Schutz des Lebens 
und des Wohlbefindens der Tiere aus der beson-
deren Verantwortung des Menschen für das Tier 
als Mitgeschöpf. Der Begriff Mitgeschöpf stellt 
einen Begriff aus der Ethik dar und versinnbild-
licht, dass Tiere Schmerzen und Leiden empfin-
den können.

Nach § 41 TSchG bestellte Tierschutzombuds-
leute haben daher die Interessen des Tierschutzes 
entsprechend zu vertreten. Über einstimmigen 
Beschluss der Steiermärkischen Landesregierung 
vom Dezember 2009 wurde Frau Dr.in Barba-
ra Fiala-Köck als Tierschutzombudsfrau für das 
Land Steiermark für die Funktionsperiode 2010 
– 2014 bestimmt und mit einem Beschäftigungs-
ausmaß von 40 Wochenstunden mit dieser Funk-
tion betraut.

Die Tierschutzombudsstelle (TSO) war im Be-
richtsjahr der Abteilung 13 Umwelt und Raum-

ordnung, Leitung Hofrat Dr. Werner Fischer, or-
ganisatorisch eingegliedert.

Politischer Ansprechpartner der TSO ist Herr 
Landesrat Dr. Gerhard Kurzmann.

Im Juli 2012 erfolgte eine Übersiedelung der TSO 
von der Krottendorferstraße 94, 8052 Graz, an den 
Karmeliterplatz 2, 8010 Graz. Am 22. April 2013 
war ein weiteres Siedeln in die Stempfergasse 7 
in Räumlichkeiten im 3. Stock erforderlich.

In der TSO war im Berichtszeitjahr 2013 eine Mit-
arbeiterin, Frau Heidrun Fischer, mit einem Be-
schäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden tätig. 

Frau Fischer ist für sämtliche Tätigkeiten in 
der Geschäftsstelle zuständig und verantwort-
lich (Termine organisieren, Protokoll, Kopieren, 
Scannen, Schreibarbeiten, Erledigungen div. An-
fragen, Telefondienste …..). Zur Unterstützung 
im Assistenzbereich wurde der TSO im März 
2013 Herr Hans-Jörg Grillitsch, ein gestützter 
Mitarbeiter, zugewiesen.

Mit 11. Oktober 2013 erfolgte eine auf 3 Monate 
befristete Dienstzuteilung von Frau Dr. Gertraud 
Odörfer, einer Amtstierärztin aus der Veterinär-
direktion.

Das kontinuierliche Ansteigen der Aufgaben seit 
2010 verbunden mit hohen Erwartungshaltungen 
jener Menschen, welche sich von der TSO Hilfe-
stellung bei tierschutzrelevanten Fragestellungen 
erhoffen, erfordern für effiziente, fachlich kor-
rekte Erledigungen eine bestimmte Kapazität an 
Personal. In manchen Fällen dient die TSO auch 
als „Telefonseelsorge“ für jene Menschen, denen 
das Zusammensein mit Tieren mehr bedeutet als 
eine Gemeinschaft mit Menschen. Zusammen-
fassend war die Personalsituation auch 2013 
nicht zufriedenstellend gelöst und mit entspre-
chenden Belastungen für die in der TSO befind-
lichen MitarbeiterInnen verbunden. Für das stete 
und engagierte Bemühen die Fülle aller Anforde-
rungen zu bewältigen, sei allen MitarbeiterInnen 
herzlichst gedankt.
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3. Gesetzliche Aufgaben 
Zu den wesentlichen Aufgaben der Tierschutzom-
budsfrau zählen die Vertretung der Interessen des 
Tierschutzes als Organpartei in Verwaltungs-, 
bzw. Verwaltungsstrafverfahren sowohl bei Ver-
fahren nach dem TSchG als auch neu bei Ver-
fahren nach dem Bundesgesetz zur Durchfüh-
rung unmittelbar anwendbarer unionsrechtlicher 
Bestimmungen auf dem Gebiet des Tierschutzes 
(BGBl. I Nr. 47/2013 idgF.), entsprechende Tä-
tigkeiten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und 
die Mitgliedschaft im Tierschutzrat. 

Die Tierschutzombudsfrau ist kein Organ des 
Vollzugs oder der Kontrolle, sondern Interes-
sensvertreterin und damit parteilich. Sie ist nicht 
befugt, behördliche Anweisungen zu geben oder 
z. B. fremde Liegenschaften in Ausübung verwal-
tungspolizeilicher Befugnisse zu betreten. 

Nach den Bestimmungen des § 41 Abs. 4 TSchG 
hat die Tierschutzombudsfrau in Verwaltungsver-
fahren einschließlich Verwaltungsstrafverfahren 
nach diesem Bundesgesetz Parteistellung. Die-
se berechtigt in alle Verfahrensakten Einsicht 
zu nehmen sowie alle einschlägigen Auskünf-
te zu verlangen. Die Behörden haben die Tier-
schutzombudsfrau bei der Ausübung ihres Amtes 
zu unterstützen. In diesem Zusammenhang ist es 
erforderlich, die effektive Rechtmäßigkeit von 
Verfahren und Bescheiden zu prüfen und sicher-
zustellen und ist eine entsprechende Zusammen-
arbeit mit den Bezirksverwaltungsbehörden und 
dem Magistrat Graz unabdingbar.

Das Bundesgesetz zur Durchführung unmittel-
bar anwendbarer unionsrechtlicher Bestimmun-
gen auf dem Gebiet des Tierschutzes BGBl I Nr. 
47/2013 überträgt den gemäß § 41 TSchG be-
stellten Tierschutzombudspersonen weitere Auf-
gaben.

Auch nach § 3 Abs. 1 leg. cit. besteht für die Tier-
schutzombudsfrau eine Parteistellung im Verwal-
tungsverfahren einschließlich Verwaltungsstraf-
verfahren und hat sie die Aufgabe, die Interessen 
des Tierschutzes zu vertreten.

Nach § 32 des Bundesgesetzes über Versuche 
an lebenden Tieren (Tierversuchsgesetz 2012 – 

TVG 2012), BGBl. I Nr. 114/2012 sind die Tier-
schutzombudsfrauen und Tierschutzombudsmän-
ner ebenfalls regelmäßig durch die zuständigen 
Behörden über durchgeführte Kontrollen zu in-
formieren.

In Ausübung ihres Amtes unterliegt die Tier-
schutzombudsfrau keinen Weisungen (Verfas-
sungsbestimmung).

4. Tätigkeiten 
Die Arbeit in der TSO wurde auch 2013 engagiert 
weitergeführt.

4.1. Parteistellung in Verfahren nach dem 
TSchG:
Die Parteistellung und die ex lege veran-
kerte Verpflichtung die Interessen des Tier-
schutzes zu vertreten, stellen Kernaufgaben 
im täglichen Arbeitsalltag der TSO dar. 

4.1.1. Vertretung der „Interessen des Tier-
schutzes“:
Bei der Behandlung von Tierschutzanliegen 
treffen Interessen der verschiedensten Per-
sonengruppen aufeinander. Für tierschutz-
affine Personen bedeutet die Einhaltung der 
Bestimmungen des TSchG gewissermaßen 
legitimierte Tierquälerei und massive Un-
gleichbehandlung verschiedener Tierarten. 
Andere Personen sehen die Umsetzung 
tierschutzrechtlicher Mindestanforderun-
gen als Schikane und überzogene Anforde-
rungen. Die biologischen Gemeinsamkei-
ten von Tier und Mensch prägen aber die 
Auseinandersetzung um den moralischen 
Status von Tieren.

Mittlerweile kann man sagen, dass eine 
humanitäre Gesellschaft daran gemessen 
wird, wie sie mit ihren Tieren umgeht. So 
gilt es einen Weg zwischen Schutz und 
Nutzen der Tiere zu finden. 

Die Tierschutzombudsfrau hat durch ihre 
Tätigkeit zu einer Effektuierung des Tier-
schutzes beizutragen. Dies bedeutet, dass 
jedenfalls die Mindestanforderungen des 
TSchG und der erlassenen Verordnungen 
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umgesetzt und eingehalten werden müssen; 
dies immer im Wissen, dass die Interessen 
des Tieres deutlich höher liegen als gesetz-
liche Mindeststandards. Es sind jedenfalls 
alle im Rahmen der Rechtsordnung geeig-
neten Maßnahmen zu ergreifen, um Inter-
essen des Tierschutzes fördern. 

Das Aufzeigen von Missständen, die Ver-
anlassung deren Behebung, die sorgfältige 
Prüfung der getroffenen Maßnahmen, ge-
gebenenfalls Anzeigenerstattung, zählen zu 
den wichtigen Aufgaben der TSO. 

An der TSO wurden im Berichtsjahr 2013 
insgesamt 203 Anzeigen dritter Personen 
über den Verdacht von tierschutzwidrigen 
Haltungsbedingungen entgegengenommen 
und an die zuständigen Bezirksverwal-
tungsbehörden bzw. den Magistrat Graz zur 
weiteren Veranlassung übermittelt. Dies 
bedeutet eine Steigerung um 126% gegen-
über dem Berichtsjahr 2010.

Heim-, Nutz- und Wildtiere waren von 
diesen Anzeigen betroffen. Bei 123 dieser 
Anzeigen wurden tatsächlich tierschutzre-
levante Haltungsbedingungen festgestellt, 
40 Meldungen erwiesen sich bei weiterer 
Kontrolle als nicht tierschutzrelevant.

Keine Parteistellung der TSO (Steiermär-
kisches Landes - Sicherheitsgesetz - 3, 
Jagdgesetz - 4, Preis- und Wettfischen - 4, 
Baugesetz - 1, Pyrotechnik-gesetz - 2) be-
stand in 14 Fällen, die Vorhalte waren bei 
18 Anzeigen nicht beweisbar.

8 Anschuldigungen wurden zuständigkeits-
halber an die betreffenden Tierschutzom-
budsstellen der Bundesländer weitergeleitet.

Insbesondere im Bereiche des StLSG, aber 
auch des Stmk. Jagdgesetzes zeigt sich die 
Schnittstelle der TSO, welche selbstver-
ständlich auch in diesen Fällen bemüht ist, 
zu einer korrekten Lösung beizutragen. 

Abb. 1: Anzeigen Jahresvergleich 2010/2011/2012/2013
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Festgehalten wird, dass bei jedenfalls 123 
Anzeigen ein Beitrag zu tierschutzkonfor-
men Haltungsbedingungen und zur Verbes-
serung der Lebenssituation der Tiere vor 
Ort geleistet werden konnte. 

Eine gute Zusammenarbeit mit den Be-
zirksverwaltungsbehörden auf juristischer 
und amtstierärztlicher Ebene ist unabding-
bar, wenn auch die Parteistellung der TSO 
die zuständigen Behörden immer wieder zu 
einem Umdenken gewohnter Verfahrensab-
läufe veranlasst. Die Tierschutzombudsfrau 
ist kein Kontrollorgan und daher auf die Ko-
operation mit den jeweiligen Amtstierärz-
tInnen vor Ort angewiesen. Durch eine Eva-
luierung des Vollzugs wird auch ein aktiver 
Beitrag zu einer verbesserten Umsetzung 
des Tierschutzes in der Steiermark geleistet.

Auch wenn die TSO immer wieder für Ei-
geninteressen anzeigender Personen be-
nützt wird, ist es unmöglich ohne Lokalau-

genschein vor Ort eine Aussage darüber zu 
treffen, ob tatsächlich tierschutzrelevante 
Übertretungen vorherrschen oder ob ein 
Nachbarschaftsstreit dahinter steckt.

Jenen KollegInnen, welche sich um rasche 
Erledigung dieser Anzeigen bemühen, sei 
an dieser Stelle gedankt. Damit ist einer-
seits eine Reduktion bzw. Verhinderung 
von Tierleid möglich, auf der anderen Seite 
kann durch effizientes Handeln eine mögli-
che Eskalation vermieden werden.

Die Basis für einen gelingenden Tierschutz 
begründet sich zumindest in der Einhaltung 
der gesetzlich festgelegten Mindestanfor-
derungen.

Eine GIS-gestützte Darstellung der Tier-
schutzanzeigen in der Steiermark zeigt 
insbesondere im Ballungsraum Graz und 
Graz-Umgebung eine Häufung diesbezüg-
licher Meldungen.

Abb. 2: Tierschutzanzeigen Steiermark 2013
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4.1.2. Verwaltungsverfahren (VwV) nach dem 
TSchG: 

Im Berichtszeitraum 2013 war die TSO 
in 193 Verwaltungsverfahren nach dem 
TSchG eingebunden. Es wurden insgesamt 
93 Stellungnahmen zu Verwaltungsverfah-
ren verfasst. Dies bedeutet eine Steigerung 
um 127% gegenüber dem Jahr 2010.

Im Zuge der Wahrnehmung der Parteistel-
lung war es auch erforderlich in Bewilli-
gungsverfahren Stellungnahmen für die 
Haltung von Tieren in Zoos (§ 26 TSchG), 
für die Haltung von Tieren in Zirkussen, 
Varietes u. ä. Einrichtungen (§ 27 TSchG), 

für die Verwendung von Tieren bei sonsti-
gen Veranstaltungen (§ 28 TSchG), für den 
Betrieb von Tierheimen (§ 29 TSchG) so-
wie für die Haltung von Tieren im Rahmen 
gewerblicher Tätigkeiten (§ 31 TSchG) ab-
zugeben. Von den 93 im Rahmen von Ver-
waltungsverfahren abgegebenen Stellung-
nahmen bezogen sich 45 auf behördliche 
Bewilligungsverfahren nach dem TSchG. 

In diesem Zusammenhang wurden auch 
zahlreiche Lokalaugenscheine durchgeführt.

Die Art der Verwaltungsverfahren mit und 
ohne Stellungnahmen im Jahr 2013 ist aus 
den Abb. 3 und 4 ersichtlich.

Abb. 3: Art der Verwaltungsverfahren mit Stellungnahme 2013
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Abb. 4: Art der Verwaltungsverfahren ohne Stellungnahme 2013

Abb. 5 gibt einen Über-
blick über die Gesamtzahl 
der Verwaltungsverfah-
ren 2013: 100 Verwal-
tungsverfahren ohne 
Stellungnahmen, 93 Ver-
waltungsverfahren mit 
Stellungnahmen, in Sum-
me 193 Verfahren.

Abb. 5: Verwaltungsverfahren 2013 
gesamt, mit und ohne Stellungnahme

Verwaltungsverfahren
(VwV)/ Stellungnahmen 2013
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Ein Vergleich der Stel-
lungnahmen zu Verwal-
tungsverfahren zeigt, dass 
die Zahl dieser Stellung-
nahmen im Vergleich zum 
Jahr 2010 um 127% ange-
stiegen ist (Abb. 6).

Abb. 6: Jahresvergleich Stellung-
nahmen zu Verwaltungsverfahren

Abb. 7 zeigt einen Jah-
resvergleich der Verwal-
tungsverfahren von 2010 
bis 2013.

Abb. 7: Verwaltungsverfahren 
Jahresvergleich

4.1.3. Verwaltungsstrafverfahren (VwStV) nach 
dem TSchG: 
Verwaltungsstrafverfahren und die ex lege 
verankerte Parteistellung stellen einen be-
sonders sensiblen Aufgabenbereich dar, 
wird gerade hier das Spannungsfeld zwi-
schen anzeigenden Personen, den Betrof-
fenen und den handelnden Verwaltungsbe-
hörden besonders sichtbar.

Verwaltungsstrafverfahren sollen unein-
sichtige TierhalterInnen veranlassen, we-
nigstens die Mindestanforderungen des 
TSchG umzusetzen. Die Art der Verwal-
tungsstrafverfahren ohne Stellungnahme 
bzw. der Verwaltungsstrafverfahren mit 
Stellungnahme ist aus den Scheibendia-
grammen (Abb. 8 und 9 ersichtlich).
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Abb. 8: Art der Verwaltungsstrafverfahren ohne Stellungnahme im Jahr 2013

Abb. 9: Art der Verwaltungsstrafverfahren mit Stellungnahme im Jahr 2013

VwStV mit Stellungnahme
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Im Jahr 2013 war die Tierschutzombudsfrau in insgesamt 148 Verwaltungsstrafverfahren eingebunden, in 
54 Fällen wurde eine Stellungnahme abgegeben (Abb. 10).

Abb. 10: Verwaltungsstrafverfahren 2013 gesamt, mit und ohne Stellungnahme

Abb. 11: Verwaltungsstrafverfahren Jahresvergleich
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Sämtliche Verfahren im Jahresvergleich zeigt Abb. 12. Die TSO war im Jahr 2013 in insgesamt 341 Ver-
fahren eingebunden, dies bedeutet eine Steigerung von 46% gegenüber dem Jahr 2010.

Abb. 12: Verfahren Jahresvergleich
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Abb. 13 und 14 geben einen GIS-gestützten Überblick über die Einbindung der TSO seitens der Bezirks-
verwaltungsbehörden in der Steiermark im Rahmen der Parteistellung.

Abb.13: Verwaltungsverfahren und Verwaltungsstrafverfahren mit Stellungnahme 2013

Abb.14: Verwaltungsverfahren und Verwaltungsstrafverfahren ohne Stellungnahme 2013



15

4. Tätigkeitsbericht der Tierschutzombudsfrau des Landes Steiermark

4.1.4. UVS Steiermark:
Die Tierschutzombudsfrau nahm bei 21 
Verfahren selbst an den Verhandlungen teil, 
insgesamt fanden 21 Verhandlungen beim 
UVS Steiermark zu Tierschutzverfahren 
statt (11 VwV und 10 VwStV).

In 19 Fällen wurde seitens der beschul-
digten Parteien Berufung eingelegt, dabei 
handelte es sich um 9 Verwaltungsverfah-
ren und 10 Verwaltungsstrafverfahren. 1 
Berufungsverfahren der TSO aus dem Jahr 
2012 wurde erst 2013 abgeschlossen, der 
Berufung der TSO wurde teilweise Fol-
ge gegeben. Als Interessensvertretung des 
Tierschutzes war es in einem Verwaltungs-
verfahren 2013 erforderlich, das Rechts-
mittel der Berufung zu ergreifen. Der UVS 
gab der Berufung der TSO Folge.

Es setzt sich die Tendenz fort, dass erstins-
tanzliche Entscheidungen in der Regel im-
mer mehr hinterfragt werden. Damit Über-
tretungen nach dem TSchG rechtswirksam 
bestraft werden können, bzw. im Falle einer 
Berufung auch durch die Berufungsinstanz 
bestätigt werden, ist eine entsprechende Zu-
sammenarbeit der handelnden Personen bei 
den Behörden der ersten Instanz erforder-
lich. Insbesondere kommt den zuständigen 
AmtstierärztInnen bei der Erstellung von Be-
fund und Gutachten eine besondere Rolle zu.

Die rechtliche Bewertung tierschutzrele-
vanter Sachverhalte durch unabhängige 
Gerichte auf Basis der aktuellen Tierschutz-
gesetzgebung sollte für die Verwaltungsbe-
hörden erster Instanz ein Leitfaden für wei-
tere Entscheidungen sein.

4.2. Tierschutzrat (TSR):
Die Tierschutzombudsfrau ist auch Mitglied 
des beim Bundesministerium für Gesund-
heit eingerichteten Tierschutzrates (TSR). 
Mit einer Novelle des Bundestierschutzge-
setzes, BGBl. I Nr. 80/2010, wurde der TSR 
in ein politisches Gremium (Tierschutzkom-
mission), ein wissenschaftliches Gremium 
(Tierschutzrat) und ein Gremium, welches 

sich mit dem Vollzug beschäftigt, (Vollzugs-
beirat) umstrukturiert. Der TSR „Neu“ soll-
te sich in Hinkunft in erster Linie verstärkt 
mit der wissenschaftlichen und fachlichen 
Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen 
auseinandersetzen und zu den legistischen 
Maßnahmen Stellung nehmen.

Die Geschäftsordnung des TSR wurde mit BGBl. 
II Nr. 90/2011 kundgemacht. 

Die Aufgaben des TSR sind:
1. Beratung der Kommission und des Bundesmi-

nisters für Gesundheit in Fragen des Tierschut-
zes,

2. Erstellung und Abgabe von Stellungnahmen 
zu Verordnungsentwürfen auf Grund dieses 
Bundesgesetzes,

3. Erstellung und Abgabe von Stellungnahmen 
zu Verordnungsentwürfen auf Grund des Tier-
transportgesetzes 2007,

4. Erstellung von Stellungnahmen und Unterla-
gen im Auftrag des Bundesministers für Ge-
sundheit oder der Kommission,

5. Ausarbeitung von Entscheidungsgrundlagen 
aufgrund wissenschaftlicher und praktischer 
Erkenntnisse sowie Abgabe wissenschaftli-
cher Stellungnahmen, Empfehlungen und Ant-
worten im Auftrag des Bundesministers für 
Gesundheit im Bereich des Tierschutzes unter 
Berücksichtigung europarechtlicher Vorgaben, 
ökonomischer Gegebenheiten und praktischer 
Umsetzungsmöglichkeiten,

6. Erstellung eines jährlichen Berichtes über die 
Entwicklungen der wissenschaftlichen Er-
kenntnisse unter besonderer Berücksichtigung 
der internationalen Vorgehensweise,

7. Erstattung von Vorschlägen über inhaltliche 
Schwerpunkte für einen Arbeitsplan gemäß § 
41a Abs. 9,

8. Erstellung eines zu veröffentlichenden Berich-
tes über die Tätigkeit des Tierschutzrates.

In 2 Sitzungen des TSR wurden im Be-
richtsjahr nachfolgende Themen erörtert:
Umsetzung der Verordnung (EG) 
1099/2009, Tierschutzarbeitsplan des BMG, 
Qualzucht, „Exoten“, AG Leitlinien, Um-
setzung von Beschlüssen des Tierschutzra-
tes (Schlittenhunde, Mindestanforderungen 
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an die Haltung von Haustauben, Käfiggrö-
ßen für Tauben bei Veranstaltungen, Katzen 
in bäuerlicher Haltung …), die rechtliche 
Situation der Greifvogelflugschauen, Tier-
schutzrelevanz von Fischottermanagement, 
Berichte aus den diversen Arbeitsgruppen, 
perforierende Nasenringe bei Rindern, Be-
satzdichten von Junghennen in Volierenhal-
tungen, Ziegenenthornung u.a.

Tätigkeitsberichte, Protokolle der letzten 
Sitzungen und entsprechende Stellungnah-
men zu tierschutzrelevanten Fragestellun-
gen können auf der Homepage des BMG 
unter folgendem Link eingesehen werden:

http://bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Tier-
gesundheit/Tierschutz/Tierschutzrat_/.

4.2.1. Ständige Arbeitsgruppe „Schutz von 
Heim-, Hobby und Sporttieren“ (stAG 
HHS):
Die Tierschutzombudsfrau ist Leiterin die-
ser ständigen Arbeitsgruppe.

Die Einrichtung der Arbeitsgruppen ist in 
der Geschäftsordnung des TSR (BGBl. II 
Nr. 90/2011) geregelt und sind für die Ar-
beit in den Arbeitsgruppen die Bestimmun-
gen dieser Geschäftsordnung sinngemäß 
anzuwenden. 

In der 26. TSR Sitzung vom 23. April 2013 
wurde die Leiterin der stAG HHS beauf-
tragt die tierschutzrelevante Problematik 
von Pflegestellen zu bearbeiten.

In 3 Besprechungen der AG in Graz wur-
de die komplexe Thematik von Pflegestel-
len diskutiert, es wurden klare Definitionen 
gefunden, die Einordnung erfolgt nach Be-
schreibung der Tätigkeit, eine Obergren-
ze zur Zahl der gehaltenen Tiere ist nicht 
machbar.

Die vorgeschlagenen Anpassungen zu 
Pflegestellen durch Konkretisierungen 
im Tierschutzgesetz und in der Tierheim-
Verordnung wurden in der 27. Tierschutz-
ratssitzung im November 2013 einstimmig 

beschlossen und bedürfen zum jetzigen 
Zeitpunkt einer legistischen Umsetzung.

Einstimmige Beschlüsse des TSR stellen 
eine Bestätigung für die sorgfältige Arbeit 
der AG dar.

Die Leitung dieser Arbeitsgruppe bringt für 
die Tierschutzombudsfrau der Steiermark 
nicht nur wichtige fachliche Weiterbildung, 
sondern auch die Erkenntnis, dass Fort-
schritte im Tierschutz ohne aktives Zutun 
und Bereitschaft zur Veränderung der han-
delnden Personen kaum möglich sind.

4.2.2. Ständige Arbeitsgruppe „Schutz von 
Wildtieren und Tierschutz in Zoos“ 
(stAG Schutz von Wildtieren):
Die stAG Wildtiere beschäftigte sich auch 
2013 mit den Aufträgen zum Thema „Exo-
ten“ aus der 24. TSR Sitzung vom April 
2012 auf Grund von drei parlamentarischen 
Entschließungsanträgen zum Thema Exoten-
haltung. Die umfangreichen Diskussionen zu 
den Themen Börseverbot zur Verhinderung 
von Spontankäufen exotischer Tiere durch 
Menschen ohne entsprechende Sachkennt-
nisse, Möglichkeiten eines Verkaufsverbo-
tes exotischer Tiere auf Börsen, Definition 
„exotischer“ Tiere, Machbarkeit und Umset-
zungsmöglichkeiten eines Sachkundenach-
weises für exotische Tiere (Wildtiere mit 
besonderen Anforderungen an die Haltung) 
sind im TSR Tätigkeitsbericht für 2013 nach-
zulesen. Es wurden 4 Sitzungen abgehalten, 
an welchen die Verfasserin teilnahm.

4.2.3. Ad hoc Arbeitsgruppe „Schalenwild“ 
(ahAG Schalenwild):
Als interimistische Leiterin dieser AG fan-
den nach 2 Vorgesprächen im Februar und 
März 2013 mit Vertretern der Landwirt-
schaftskammer Österreich im Juni und Ok-
tober 2013 2 AG Sitzungen statt. Es wur-
den die tierschutzrelevanten Themen, wie 
Absägen der Geweihe, Haltung von Scha-
lenwild in Boxen, Haltung nur männlicher 
Wildtiere, Kennzeichnung transportierter 
Tiere, Führen von Gehegebüchern bzw. 
Erweitern der Aufzeichnungspflicht um-
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fassend diskutiert und Formulierungen für 
Empfehlungen an den TSR überlegt. Bei 
der 27. TSR Sitzung im November 2013 
wurde der Verfasserin des Berichtes die re-
guläre Leitung der AG übertragen.

4.3. Parteistellung in Verfahren nach dem 
Bundesgesetz zur Durchführung unmit-
telbar anwendbarer unionsrechtlicher 
Bestimmungen auf dem Gebiet des Tier-
schutzes:
Dieses Bundesgesetz dient der Durchfüh-
rung der im Anhang unmittelbar anwend-
baren Rechtsakte der Europäischen Union 
auf dem Gebiet des Tierschutzes (Verord-
nung (EG) Nr. 1099/2009 über den Schutz 
von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung).

Tierschutzombudspersonen wurde in die-
sem Gesetz auch Parteistellung eingeräumt. 
Ein schon bei der 26. TSR Sitzung im Ap-
ril 2013 vom BMG in Aussicht gestell-
ter Begutachtungsentwurf für eine neue 
Tierschutz-Schlachtverordnung aufgrund 
des Inkrafttretens der Verordnung (EG) 
1099/2009 konnte aus diversen Gründen 
bisher nicht ausgesendet werden. Somit er-
gaben sich auch keine Tätigkeiten im Rah-
men der Parteistellung.

4.4. Tierversuchsgesetz 2012 (TVG 2012): 
Nach § 32 des BG über Versuche an leben-
den Tieren (Tierversuchsgesetz 2012 – TVG 
2012), BGBl. I Nr. 114/2012 sind die Tier-
schutzombudsfrauen und Tierschutzom-
budsmänner ebenfalls regelmäßig durch die 
zuständigen Behörden über durchgeführte 
Kontrollen zu informieren. In diesem Kon-
text muss der Informationsfl. erst beginnen.

4.5. Zusammenarbeit mit Tierschutzorgani-
sationen und Tierheimen: 
Sämtliche der TSO bekannten Tierschutz-
vereine wurden im Juni 2013 von Herrn LR 
Dr. Gerhard Kurzmann in den Rittersaal 
des Landhauses zu einem gemeinsamen 
Gedankenaustausch eingeladen. Die voll-
zählig erschienenen Vertreter der Tierver-
wahrer und Tierschutzvereine konnten über 
die täglichen Sorgen und Probleme spre-

chen, die Tierschutzombudsfrau berichtete 
über das abgelaufene Jahr 2012.

Das Großprojekt des Jahres 2013 war die 
Neugestaltung der Verwahrung von ent-
laufenen, ausgesetzten, zurückgelassenen 
sowie von der Behörde beschlagnahmten 
oder abgenommenen Tiere mit Wirksam-
keit 1.1.2014.

Im Zuge dieser Neukonzeption wurde die 
renommierte Grazer Steuerberatungs- und 
Wirtschaftsprüfungskanzlei „Kleiner & 
Kleiner GmbH“ mit der Erstellung eines 
Gutachtens (sowie der Entwicklung eines 
einheitlichen, transparenten Rechnungswe-
sens/Kostennachweissystems) beauftragt, 
das die Grundlage für neue, adaptierte, 
transparente und nachvollziehbare Verwah-
rungsverträge mit den Vertragspartnern des 
Landes Steiermark unter Berücksichtigung 
der gesetzlichen Grundlagen (TSchG, Tier-
heim-Verordnung 2. Tierhaltungsverord-
nung, Tierärztliche Honorarordnung 2002) 
werden sollte. Sämtliche 8 Tierverwah-
rer wurden dafür von Frau Sabine Haider 
(A13), der Tierschutzombudsfrau, Dr. Fritz 
Kleiner und MMag. Weinhofer besucht.

In einer Pressekonferenz am 19.12.2013 
wurde das neue Fördermodell für Tierver-
wahrer in der Steiermark präsentiert. Auf 
Basis eines Mustertierheimes, dessen Kos-
ten auf die unterschiedlichen Tierheime in 
der Steiermark umgerechnet wurden, wurde 
ein einheitlicher Kostenschlüssel entwickelt, 
welcher die praktischen Gegebenheiten der 
Vertragspartner des Landes berücksichtigt.

Als Ergebnis kam es zu einer Erhöhung der 
Fördersummen, das Tierschutzbudget muss 
jährlich um 422.000 € wachsen. Zitat von 
Herrn LR Dr. Gerhard Kurzmann: „Auf 
diesem Standard muss es möglich sein, 
die Tierheime zu erhalten – das muss uns 
Tierschutz auf jeden Fall wert sein!“ Die-
ses politische Bekenntnis und die Empathie 
zu einem Tierschutz auf hohem fachlichem 
Niveau ist bei weitem nicht selbstverständ-
lich und ein Glück für alle steirischen Tiere.
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Tierschutz in der Steiermark lebt durch 
die Arbeit vieler unermüdlicher freiwilli-
ger Helferinnen und Helfer, welche sich 
selbstlos, in der Freizeit und ohne Ersatz 
für aufgewendete Kosten und Mühen da-
rum bemühen, streunende Katzen einzu-
fangen und sie bei Tierärzten kastrieren zu 
lassen, entlaufene Hunde zwischenzeitlich 
im Tierheim zu verwahren und zu versu-
chen sie auf geeignete Plätze weiter zu 
vermitteln, verletzte Wildtiere sorgsam 
aufzupäppeln und zu pflegen um sie dann 
wieder in die Freiheit zu entlassen.

Diese Aufzählungen ließen sich viel weiter 
fortsetzen. All jenen Menschen sei für die-
se selbstlose Einsatzbereitschaft herzlich 
gedankt.

4.6. Vorträge/Fortbildungen:
Von der Tierschutzombudsfrau wurden 
2013 gesamt 12 Vorträge gehalten:
Bei der renommierten Tierschutztagung in 
Bad Boll (DE) durfte die Verfasserin ei-
nen Beitrag zur Frage „Direkte Demokra-
tie bei Tierschutzentscheidungen“ leisten. 
Bei VETHICS, einem Projekt des Messer-
li Forschungsinstitutes an der Vet. Med. 
Universität Wien, wurde am Beispiel ei-
nes Tierheimes die Frage des Umgangs 
mit hohem Überbesatz mit Katzen und der 
Frage der Euthanasie diskutiert, bei einer 
Praxiseröffnung über Kinder und Tiere re-
feriert. Im Rahmen der Österreichischen 
Gesellschaft der Tierärzte wurde die Pro-

blematik von Wildtierfindlingen erörtert, 
bei einer Dienstbesprechung von Amtsärz-
ten in der Sanitätsdirektion das komplexe 
Thema „Animal hoarding“ dargelegt. Im 
Rahmen einer Pressekonferenz und bei ei-
nem Treffen der Tierschutzvereine wurde 
der Tätigkeitsbericht 2012 präsentiert, bei 
„Tierschutz im Unterricht“ wurde über Er-
fahrungen mit 8 Jahren TSchG berichtet. 
Zum Thema „Tierschutzgerechte Hunde-
haltung, -ausbildung“ wurde im Rahmen 
der akademischen Ausbildung zum Jagd-
wirt durch das Institut für Wildbiologie 
und Jagdwirtschaft auf der Universität für 
Bodenkultur und bei einer Fortbildungs-
veranstaltung für JägerInnen in Krieglach 
gesprochen, bei einer Tagung im Jagdmu-
seum Stainz über Jagd und Tierschutz.

In einem Workshop mit der Pädagogischen 
Hochschule am Bauernhof von Toni Hub-
mann in der Glein gemeinsam mit dem 
Verein „Tierschutz macht Schule“ wurden 
aktuelle Probleme der Nutztierhaltung in 
der Steiermark und die Grundlagen für 
ethisch korrekten tierfreundlichen Konsum 
dargelegt.

Um über die Entwicklungen der Tier-
schutzforschung auf dem letzten Stand zu 
bleiben, wurden seitens der Tierschutzom-
budsfrau im Jahr 2012 insgesamt 8 Fortbil-
dungen besucht.

5. Mitwirkung bei der Entstehung neuer 
landesrechtlicher Vorschriften – Steiermär
kisches Hundeabgabegesetz:
Mit LGBL. Nr. 147/2013 vom 17. Septem-
ber 2013 wurde das Steiermärkische Hun-
deabgabegesetz 2013 und das Steiermär-
kische Landes-Sicherheitsgesetz geändert. 
Die TSO war in diesen Novellierungspro-
zess gut eingebunden.

6. Auskünfte:
Neben unzähligen telefonischen Anliegen 
wurden im Berichtszeitraum 2013 insge-
samt 214 Anfragen einer schriftlichen Er-
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ledigung zugeführt. Die Fragestellungen 
bezogen sich auf die verschiedensten Be-
reiche der Tierhaltung, dies bedeutet eine 
Steigerung um 100% gegenüber 2011.

Abb. 15: Anfragen Jahresvergleich 
2010/2011/2012/2013

Abb. 16: Art der Anfragen 2013
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7. Öffentlichkeitsarbeit, Projekte, Aktivitäten 
der Tierschutzombudsstelle des Landes 
Steiermark:
Bund, Länder und Gemeinden sind nach 
den Bestimmungen des TSchG verpflichtet, 
das Verständnis der Öffentlichkeit und ins-
besondere der Jugend für den Tierschutz zu 
wecken und zu vertiefen. Die Tierschutzom-
budsstelle des Landes Steiermark sieht eine 
ihrer Aufgaben darin, durch gezielte Öf-
fentlichkeitsarbeit das Wissen zum Thema 
Tierschutz und das Bewusstsein der Bevöl-
kerung verantwortungsvoll mit dem Mitge-
schöpf Tier umzugehen, zu fördern und zu 
intensivieren. 

7.1 Preis der Tierschutzombudsstelle für be-
sonders tierfreundliches Bauen im länd-
lichen Raum:
Landwirtschaftliche Gebäude prägen die 
Kulturlandschaft und sind Visitenkarten 
für den Betrieb und eine ganze Region. Sie 
sind Arbeitsstätte für die landwirtschaft-
liche Produktion und damit Arbeitsplatz 
sowie Lebensraum für landwirtschaftliche 
Nutztiere. Für Stallgebäude müssen vie-
le Anforderungen erfüllt werden, von der 
(Arbeits-)Wirtschaftlichkeit über die Tier-
gerechtheit bis zur Umweltverträglichkeit 
und Einbindung ins Landschaftsbild.

Der Preis für „Tierfreundliches Bauen im 
ländlichen Raum“ wurde zum vierten Mal 
von der Tierschutzombudsstelle ausge-
schrieben und würdigt zukunftsweisende 

Bauprojekte in allen Bereichen der Produk-
tion bei landwirtschaftlichen Nutztieren, 
welche sich durch besondere Tierfreund-
lichkeit auszeichnen. Ausgeschrieben wurde 
der Preis steiermarkweit.

Ziel war es, besondere Leistungen und 
gelungene Konzepte des tierfreundli-
chen Bauens in der Nutztierhaltung zu 
prämieren, um die Motivation, im Agrar-
bereich auf hohem Niveau zu planen und 
zu bauen, zu steigern und gute Beispiele 
allen Landwirtinnen und Landwirten so-
wie Multiplikatorinnen und Multiplika-
toren zu präsentieren.

Insgesamt wurden € 6.300,-- in den Berei-
chen Rinder- und Schweinehaltung verge-
ben. Der Sachpreis für das schönste Tierfoto 
erging an einen Betrieb im Bezirk Leoben.

Gerade in der intensiv geführten öffentli-
chen Diskussion über Nutztierhaltung ist 
es der Tierschutzombudsfrau ein großes 
Anliegen, die Leistungen der bäuerlichen 
Landwirtschaft auf diese Art und Weise 
nach Außen zu tragen und der nicht bäuer-
lichen Bevölkerung zu vermitteln. Bäuerin-
nen und Bauern sind unsere Lebensmittel-
produzenten und verdienen bei sorgsamem 
Umgang mit Mensch, Tier und Umwelt ho-
hen Respekt.

Ausgezeichnet wurden nachfolgend ange-
führte Betriebe:
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Dipl. Ing. Susanne Schönhart, Dipl. Ing. Martin 
Schönhart, Bezirk Leoben: Murbodner Mutter
kuhbetrieb
Anbindehaltung mit Milchwirtschaft und saisona-
ler Weidehaltung, wie sie bis in die unmittelbare 
Vergangenheit am Betrieb der Familie Schönhart 
praktiziert wurde, war für die Jungunternehmer 
keine attraktive Wirtschafts- und Haltungsform 
mehr und erfüllte nicht mehr die Anforderungen 
des aktuellen Tierschutzgesetzes. Die Erleichte-
rung diverser Arbeitsabläufe sowie die Verbesse-
rung des Stallklimas und des Tierkomforts waren 
ausschlagende Gründe für die Realisierung des 
Bauprojekts. Die Ziele bei der Umsetzung des 
Stallneubaus waren ein hohes Maß an Tierkom-
fort zu erreichen, mit behornten Tieren effizien-
te und sichere Arbeitsabläufe zu gewährleisten, 
möglichst betriebseigene Rohstoffe zu verwen-
den, die Substanz des Altstalls und die Würde 
des Hofbildes zu wahren und die Baukosten mög-
lichst gering zu halten. Es wurde ein zweihäusi-
ger Liegeboxenlaufstall in Offenfront- Rundholz-
bauweise gebaut mit einem speziellen Fressgitter 
für behornte Tiere, Antrittstufe, Tiefboxen mit 
Kot-Mistmatratze, Aufstallung Rundholz, groß-
zügiger Kälberschlupfbereich, Strohlager. Ein 
Teil des Altstalles wurde als „Spezial-Needs“ Be-
reich für den Zeitpunkt der Geburt und für Krank-
heitsfälle adaptiert.

Integration des bestehenden Auslaufs für gele-
gentliche Winterweide, erleichterte Tierbeob-
achtung durch „Panoramafenster“ und WLAN 
Kamera.
Preis: € 1.500,--
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Kurzmann Stefan und Anita, Bezirk GrazUmge
bung: Schweinemastbetrieb
Die alten Stallungen entsprachen nicht mehr den 
Voraussetzungen, eine Sanierung kam nicht in 
Frage. Die Tierhalter wollten einen Stall, in dem 
sich die Schweine wohl fühlen, in dem sich auch 
die Tierhalter wohl fühlen, der nicht zu arbeits-
intensiv ist. Als direktvermarktender Betrieb 
ist es von Bedeutung, dass Kunden zum Hof 
kommen können und sehen wie die Tiere leben. 
Kurzfristig ist eine Umstellung auf Bio möglich. 
Gebaut wurde ein neuer Schweinemaststall für 
150 Mastschweine als Ersatz für veraltete Stal-
lungen; errichtet als zweihäusige Anlage mit ei-
nem Warmstall, einem nicht überdachten Auslauf 
und einem überdachten Wühlbereich. Es gibt 4 
Bereiche: Liegen, Fressen, Auslauf als Mistbe-
reich und Wühlfläche. Bauweise: Kombination 
aus Beton und Holz, mit großen Lichtöffnungen 
energiesparend mit Fensterlüftung , Integration 
des Altbestandes (Vormastbereich bzw. als Aus-
laufüberdachung). 
Preis: € 1.500, -

Kernegger Johannes und Rosemarie, Bezirk 
Hartberg: Biorinderbetrieb
Ziel der Familie war es den Betrieb im Vollerwerb 
zu erhalten und weiter auszubauen. Der neue Stall 
sollte so tiergerecht wie möglich sein und eine Ar-
beitserleichterung bringen. Es wurde ein Milch-
viehstall in einem steilem Gelände erbaut. Der 
Holzzubau sollte möglichst viel Licht und Luft 
in den Stall lassen (Curtains, Windschutznetze, 
offene Seite in den Hof), die Laufgänge sind stu-
fenlos angelegt und mit Gummimatten versehen. 
Breite Tierstreuliegeboxen mit Nackengurt bieten 
viel Bewegung und Freiraum beim Abliegen und 
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Aufstehen. Am Fressplatz dient ein Nackenrohr 
als Begrenzung und die Kühe stehen auf einer 
trockenen Auftrittsfläche. Der Spezial Needs Be-
reich dient hochträchtigen Tiere als Ruhebereich, 
wo auch die Abkalbung erfolgt. Am Warteplatz 
sorgt ein Ventilator für die Kühlung. Die angren-
zende Weidefläche dient auch im Winter als Aus-
lauf und ist auch über einen neu angelegten Weg 
erreichbar (Hackschnitzelauflage).
Preis: € 1.500,--
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Meinhart Bernhard und Anita, Bezirk GrazUmge
bung: Rindermaststall 
Platzmangel war die Motivation zur Realisierung 
eines Stallneubaus, verbunden mit der Absicht der 
Betriebserweiterung. Der Sohn der Familie ist be-
geisterter Landwirt und Hofübernehmer, Verbesse-
rungen in der Tierhaltung sollten erzielt werden.

Es wurde ein Zweiflächentiefstreustall für 80 
Mastrinder mit planbefestigtem Fressplatz und 
Schrapperentmistung errichtet. Holzbau mit 
Strohbühne nach Süden gerichtet, Pultdach, Au-
ßenklimastall, Unterbau aus Beton. Die Familie 
ist in vielen Bereichen tätig: Milchviehbetrieb, 
Direktvermarktung, Lieferung von Biomasse. 
Preis: € 1.500,--

Anerkennungspreise:

Landwirtschaftliche Fachschule GrottenhofHardt, 
Bezirk GrazUmgebung Biobetrieb: Pferdehaltung 
Motor dieser Entwicklung in der LFS in Grotten-
hof Hardt ist Mag. Dr. Thomas Koller, studierter 
Anglist, der den Grundstein zur fachlichen Aus-
bildung von Pferdewirtinnen und Schülerinnen 
der landwirtschaftlichen Fachschule Grottenhof-
Hardt in der Pferdehaltung, im Pferdesport und in 
der Pferdezucht gelegt hat. Es wurde ein Pferde-
wirtschaftszentrum als Gesamtprojekt errichtet, 
eine helle Reithalle, ein Paddock-Boxenstall, ein 
Außenboxenstall, ein Reitplatz, eine Ovalbahn, 
eine Führanlage, eine Longierhalle und diverse 
Außenanlagen.

Die Reithalle wurde als Holzkonstruktion auf 
Betonfundament errichtet, in den Boxen gibt es 
Gummimatten im Liegebereich mit Strohhäcksel 
Einstreu, eine Robusthaltung der Pferde wird an-
gestrebt. Über dem Außenboxenstall gibt es ein 
Erddach auch als Schattenspender, zahlreiche Be-
wegungseinrichtungen sind vorhanden. Der Lehr-
gang für Pferdewirtschaft wird sehr gut angenom-
men und ist eine weitere Säule zum Fortbestand 
der LFS Grottenhof-Hardt.
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Ing. Johann und Petra Steiner, Bezirk Murtal: 
Tiergestützte Arbeit
Motivation für den Bau war die Sanierung und 
der Erhalt eines typisch steir. Stallgebäudes mit 
flexibler Nutzung für verschiedene Tierarten. 
Das Gebäude erlaubt auch eine Nutzung für tier-
gestützte Arbeit und als Erlebnisbauernhof.

Bis zum Frühjahr 2012 wurde der Stall als Tief-
laufstall mit Strohmatte für Mutterkuhhaltung 
genutzt. Durch die Umstellung des Betriebes für 
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tiergestützte Therapie, Pädagogik und soziale 
Arbeit wurde das Stallgebäude für diese Zwecke 
adaptiert und saniert.

Das Stallgebäude ist ca.200 Jahre alt, für mehr 
Sonne wurde eine Mauerseite entfernt, 4 groß-
zügige Boxen- für verschiedene Tiere nutzbar 
wurden eingebaut. Der alte Schweinestall wurde 
als Arbeits- bzw. Seminarraum mit viel Altholz 
umgebaut. Der gesamte Bau ist barrierefrei.
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Der Sachpreis für das schönste Tierfoto geht an den Betrieb Dipl. Ing. Martin Schönhart und Dipl. Ing. 
Susanne Schönhart, Bezirk Leoben.
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7.2. „Streuner“
Zielgruppe dieses Projektes sind die Hun-
de am Grazer Hauptplatz/Billa-Eck mit 
den betreffenden TierhalterInnen. Die Tier-
schutzombudsfrau suchte nach einer zufrie-
denstellenden ganzheitlichen Lösung.

In Zusammenarbeit mit der Stadt Graz, 
Frau Stadträtin Mag. Martina Schröck, der 
Mobilen Sozialarbeit der Stadt Graz, der 
Österreichischen Tierärztekammer Lan-
desstelle Steiermark und der Tierschutzom-
budsstelle wurde das Projekt „Streuner“ 
ins Leben gerufen. Es ermöglicht eine ba-
sismedizinische Versorgung der Hunde des 
betroffenen Personenkreises.

Was wurde 2013 erreicht?
35 Hunde (und 1 Katze) von 28 Tierhal-
terInnen wurden von 4 Tierärztinnen und 
2 Tierärzten behandelt (Chippen, Regis-
trieren, Grundimmunisierung, Krallen 
schneiden, Entwurmen, Entflohen, Drüsen 
ausdrücken, Ohren putzen, Biss- und Au-
genbehandlung). 

In der Anlaufstelle der Mobilen Sozialar-
beit fanden 8 Tierarzttermine statt, insge-
samt 33 Stunden wurden von der Mobilen 
Sozialarbeit an Vor- und Nachbereitung zu 
den jeweiligen Terminen aufgewendet, 20 
Stunden waren für die Vorplanung des Pro-
jektes erforderlich, in Summe gab es 3 Ko-
operationstreffen.

Den TierärztInnen, welche ihre Dienstleis-
tung kostenlos zur Verfügung stellen, sei 
für diesen aktiven Beitrag zum Tierschutz 
herzlich gedankt, ebenso der Österr. Tier-
ärztekammer, Landesstelle Steiermark für 
die Abwicklung der finanziellen Gebarung.

7.3. Streunerkatzen:
Streunerkatzen sind verwilderte Hauskatzen, 
die sich sehr gut in das Öko-System einord-
nen können und sich unkontrolliert vermeh-
ren. In diesem Projekt der Österreichischen 
Tierärztekammer, Landesstelle Steiermark 
und der Veterinärdirektion ist es mittlerwei-

le seit 2006 gelungen, über 10.000 Streuner-
katzen einer Kastration zu unterziehen und 
somit die unkontrollierte Vermehrung ent-
sprechend einzudämmen. Für die TSO stellt 
die Problematik unkastrierter freilaufender 
Katzen ein wesentliches Tierschutzproblem 
in der Steiermark dar. Viele Anrufe zu die-
sem Thema langen in der TSO ein.

Eine wirkliche Lösung ist erst durch eine 
Änderung der derzeitigen Rechtslage mög-
lich. Darum ist die TSO seit Jahren bemüht 
und gibt es auch einen diesbezüglich neuen 
Verordnungsentwurf.

Das Ziel des Streunerkatzenprojektes sind 
kastrierte, stabile und gesunde Streuner-
katzenpopulationen, welche ihre Nische im 
Öko-System gefunden haben. Es wäre Tier-
quälerei, Streunerkatzen in ein Tierheim zu 
verbringen. Eine Streunerkatze ist in 10 
Jahren für weitere 3.200 Nachkommen ver-
antwortlich.

18 Anfragen betreffend Projekt Streuner-
katzen im Jahr 2013 wurden seitens der 
TSO schriftlich beantwortet.

7.4. Flohmarkt IG Tierschutz, Messe 
„Mensch & Tier“:
Bei einem Tierschutzflohmarkt, wo auch 
die Tierschutzombudsfrau mit ihrer Mitar-
beiterin einen Stand betreute, konnten über 
€ 2.400,-- für Tierschutzanliegen „verdient“ 
werden. Diese Summe wurde dem Storchen-
verein in Tillmitsch zur Verfügung gestellt.
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Im November 2013 fand zum 3. Mal in den 
Räumlichkeiten der Stadthalle in Graz die Messe 
„Mensch & Tier“ statt und war die Tierschutzom-
budsstelle mit einem eigenen Stand vertreten. 
Zahlreichen InteressentInnen konnte die Arbeit der 
Tierschutzombudsstelle vermittelt und tierschutz-
relevante Fragestellungen beantwortet werden.

Presseaussendungen zu den Themen „Stricken 
für den Tierschutz“, Heimtierkauf rund um Weih-
nachten, Silvesterknallerei, 2 Hörspots beim Ra-
diosender ANTENNE über „Eierkennzeichnung“ 
bzw. „Welches Tier passt zu mir“, runden die 
vielfältigen Aktivitäten ab.

7.5. „Tierfreundlicher Konsum“:
Gerade die landwirtschaftliche Tierproduk-
tion steht im Kreuzfeuer der Kritik insbe-
sondere von NGO’s. Die TSO weist immer 
wieder darauf hin, dass es nachhaltig pro-
duzierte Lebensmittel aus tierfreundlicher 
Produktion nicht zum Nulltarif oder zu Bil-
ligstpreisen gibt, d.h., dass auch der Kon-
sument seinen Beitrag zu einer tierfreund-
lichen Haltung unserer Nutztiere zu leisten 
hat. Credo: Weniger und das vom Besseren, 
regionale Produkte aus bäuerlicher Her-
kunft, „Faires Genießen“. Tierschutz geht 
uns alle an. Immer wieder wird in Leser-
briefen auf diese Verantwortung des Ein-
zelnen hingewiesen.

7.6.  Unterstützung des Vereins „Tierschutz 
macht Schule“:
Der Verein „Tierschutz macht Schule“ setzt 
sich für bessere Lebensbedingungen von 
Heim-, Nutz- und Wildtieren in unserer Ge-
sellschaft ein. Tiere haben Anspruch auf res-
pektvolle Behandlung und auf eine artgemä-
ße Haltung im Sinne der Befriedigung ihrer 
Bedürfnisse. Tierschutzvermittlung und eine 
kritische Auseinandersetzung mit allen As-
pekten des Tierschutzes unter Vermeidung 
von radikalen Standpunkten kann nur auf 
einer ausgewogenen, seriösen und vor allem 
auf wissenschaftlichen Fakten basierenden 
Tierschutzvermittlung vor sich gehen.

Ziele des Vereins „Tierschutz macht 
Schule“ sind:
► Den LehrerInnen Tierschutzthemen zu 
vermitteln,
► Methoden der Tierschutzdidaktik zu 
vermitteln,
► Vermittler zu sein zwischen wissen-
schaftlichem Tierschutz und Schulen,
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► Eine Plattform für Menschen darzustel-
len, die sich mit seriösem Tierschutz ausei-
nandersetzen,
► Kinder und Jugendliche zu einer positi-
ven Mensch-Tier-Beziehung anzuleiten,
► Aufklären der Öffentlichkeit zum The-
ma Tierschutz.

Zu diesem Zweck wurden seitens des Ver-
eins Unterrichtsmaterialien, abgestimmt 
auf die jeweilige Altersstufe der Kinder 
und Jugendlichen sowie Lehrbegleithefte 
für die LehrerInnen in den entsprechenden 
Altersgruppen, verfasst. LehrerInnen wird 
auch in entsprechenden Workshops Grund-
lagenwissen zu einem zeitgemäßen Tier-
schutzunterricht vermittelt.

Im Berichtsjahr 2013 wurde gemeinsam 
mit der Stadt Graz, Herrn Stadtrat Mag. 
Detlef Eisel-Eiselsberg, Herrn Stadtrat Ma-
rio Eustacchio und dem Verein „Tierschutz 
macht Schule“ ein Projekt für die zweiten 
Klassen Volksschulen in Graz zum Thema 
„Versteh die Hunde mit dem WELL-KA-
HU-KA-MEER-PLOPP“ fertig gestellt.

Mit dem Heft „Versteh die Hunde mit dem 
WELL-KA-HU-KA-MEER-PLOPP“ kön-
nen Kinder wichtige Prinzipien im Um-
gang mit Hunden lernen. Dieses Lern- und 
Aktionsmaterial sollte den Kindern zeigen, 
dass Hunde kein Spielzeug sind und dass 
Kinder zur Sicherheit von Anfang an die 
wichtigsten Grundregeln im Umgang mit 
eigenen, aber auch mit fremden Hunden 
beherrschen sollten. Insbesondere sollten 
Kinder, die den Wunsch nach einem eige-
nen Hund haben und besonders auch deren 
Eltern wissen, was ein Hund zu einem gu-
ten Hundeleben braucht.

Im Oktober 2013 fand gemeinsam mit dem 
Verein Tierschutz macht Schule, der Päd-
agogischen Hochschule Graz und „Tonis 
Freilandeier“ in Zusammenarbeit mit der 
Tierschutzombudsstelle ein Workshop 
zum Thema „Versteh die Hühner: Tier-
schutz rund ums Ei“ statt. Den anwesenden 
VolksschullehrerInnen wurde der Verein 

„Tierschutz macht Schule“ vorgestellt, die 
Broschüren des Vereins zum Thema „Ver-
steh die Hühner mit dem WELL-KA-HU-
KA-MEER-PLOPP“ wurden präsentiert, 
die Tierschutzombudsfrau referierte über 
Nutztierhaltung in der Steiermark. In einer 
anschließenden Führung durch „Tonis Frei-
landeier“ konnten sich die TeilnehmerInnen 
von den Anforderungen an tierfreundliche 
Hühnerhaltungen ein Bild machen.

In der Steiermark wird der Verein „Tier-
schutz macht Schule“ auch seitens des Lan-
des gefördert.

Das Wissen um den richtigen Umgang mit 
Tieren ist für Kinder besonders wichtig.

„Tierschutz macht Schule“ hat sich in den 
letzten Jahren auch zu einem internationalen 
Tierschutz-Bildungszentrum entwickelt und 
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berät der Verein auch die Europäische Kom-
mission (Generaldirektion Gesundheit und 
Verbraucher, DGSANCO) in allen Belangen 
rund um das Thema Tierschutzbildung.

 
8. Ausblick:

Als unabhängige Tierschutzeinrichtung ist 
es der Tierschutzombudsstelle des Landes 
Steiermark ein Anliegen, in Problemfällen 
Lösungen zu finden, wobei der verantwor-
tungsbewußte Umgang mit Tieren und 
eine tiergerechte Haltung oberste Priorität 
haben. Als langfristiges Projekt wird auch 
das Bemühen um einen „tierfreundlichen 
Konsum“ gesehen. 

Tierschutzkommunikation bedeutet, Wis-
sen über Tiere im Spannungsfeld von recht-
lichen Vorschriften, ökonomischen und ge-
sellschaftlichen Zwängen und Erwartungen 
konsumenteneffizient weiterzugeben.

Voraussetzung für erfolgreiche Tierschutz-
kommunikation ist jedoch auch ein Bewusst-
sein für ethische und tierschutzrelevante 
Fragestellungen in der Mensch-Tier-Bezie-
hung. Ganz gezielt sind die Menschen mit 

ins Boot zu nehmen und spielt die Verant-
wortung des Menschen für die in seiner 
Obhut lebenden Tiere eine große Rolle. Die 
Beziehungsfähigkeit der Menschen bildet 
die Basis für einen gelingenden Tierschutz. 
Im Tierschutzfortschritt ist der Weg das Ziel.

Nach neuen kognitionsbiologischen Er-
kenntnissen ist der Unterschied zwischen 
Tier und Mensch nur mehr graduell und 
nicht prinzipiell. Wenn auch der Tier-
schutz im Juni 2013 als Staatsziel in die 
Verfassung aufgenommen wurde, ist es 
noch ein langer Weg im Hinblick auf die 
Umsetzung dieser wissenschaftlichen Er-
kenntnisse.

Tierschutzarbeit und Glaubwürdigkeit in 
Tierschutzanliegen erfordern Mut zum 
Hinschauen und Mut zum Handeln. Da 
Tieren selbst die Stimme fehlt, brauchen sie 
Menschen, die sich für sie einsetzen.

Allen WeggefährtInnen, insbesondere den 
politischen Büros, den MitarbeiterInnen 
der A13 sowie der Veterinärdirektion sei an 
dieser Stelle für den konstruktiv kritischen 
Dialog gedankt.

„Die Größe und den moralischen 
Fortschritt einer Nation kann man daran 

messen, wie sie ihre Tiere behandeln.“
(Mahatma Gandhi)



Tierschutzombudsstelle Steiermark

Dr.in Barbara Fiala-Köck
Tierschutzombudsfrau
Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Abteilung 13 Umwelt und Raumordnung
Stempfergasse 7
8010 Graz

Telefon: 0316/877-3966
E-Mail: tierschutzombudsfrau@stmk.gv.at
www.tierschutzombudsstelle.steiermark.at
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